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Artikel 1

Auf Grund von § 2 des Gebührengesetzes vom 5. März 1986 
(HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 5. Dezember 2017 
(HmbGVBl. S. 437), wird verordnet: 

§ 1

Änderung der Gebührenordnung für Amtshandlungen auf 
dem Gebiet des Hochschulwesens

Die Anlage der Gebührenordnung für Amtshandlungen auf 
dem Gebiet des Hochschulwesens vom 7. Juni 2016 (HmbGVBl. 
S. 225), geändert am 7. März 2017 (HmbGVBl. S. 68), wird wie 
folgt geändert:

1. Die Nummern 1 bis 1.2 werden durch folgende Nummer 1 
ersetzt: 

 „1.  Genehmigung zur Führung der Berufsbezeichnung 
„In  genieurin“ oder „Ingenieur“ für an ausländischen 
Hochschulen erworbene Abschlüsse

    je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,—
 bis  250,— “.

2. In Nummer 4 wird der Gebührenrahmen „50,— bis 
2.500,—“ durch den Gebührenrahmen „150,– bis 500,—“ 
ersetzt.

§ 2

Änderung der Gebührenordnung der Staats- und 
Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Die Gebührenordnung der Staats- und Universitäts-
bibliothek Hamburg Carl von Ossietzky vom 22. März 2016 

(HmbGVBl. S. 144, 146, 186), geändert am 7. März 2017 
(HmbGVBl. S. 68), wird wie folgt geändert:

1. Im Einzigen Paragraphen wird die Zahl „10“ durch die 
Zahl „9“ ersetzt.

2. Die Anlage wird wie folgt geändert:

2.1 In Nummer 1.1.1 werden die Wörter „Hamburger Hoch-
schulen“ durch die Wörter „staatlichen Hamburger Hoch-
schulen“ ersetzt.

2.2 In Nummer 7.8.1 wird das Wort „Aufnahme“ durch das 
Wort „Seite“ ersetzt.

2.3 In Nummer 7.8.2 wird die Textstelle „, je Seite“ angefügt.

2.4 Nummer 10 wird gestrichen.

Artikel 2

Auf Grund der in der Präambel des Artikels 1 genannten 
Rechtsvorschrift wird ferner verordnet:

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

(2) Soweit eine Gebührenpflicht bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung bereits entstanden war, ist das bisherige Recht 
anzuwenden. Begründet diese wiederkehrende Gebühren-
schulden, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung entstehen 
oder fällig werden, ist das neue Recht anzuwenden.

Vierte Verordnung 

zur Änderung von Gebührenordnungen 

aus dem Bereich der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
Vom 4. Dezember 2018

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 4. Dezember 2018.
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Dritte Verordnung 

zur Änderung von Gebührenordnungen 

aus dem Bereich der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
Vom 7. März 2017

Artikel 1

Auf Grund der §§ 2, 5, 10, 12, 15 und 17 des Gebühren-
gesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert 
am 6. Dezember 2016 (HmbGVBl. S. 519), wird verordnet: 

Die Gebührenordnung für Amtshandlungen auf dem Ge -
biet des Hochschulwesens durch die Hochschulen vom 
22. März 2016 (HmbGVBl. S. 144) in der geltenden Fassung 
wird aufgehoben.

Artikel 2

Auf Grund der §§ 2 und 10 des Gebührengesetzes vom 
5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 6. Dezem-
ber 2016 (HmbGVBl. S. 519), wird verordnet:

§ 1

Änderung der Gebührenordnung 
für wissenschaftliche Bibliotheken

Die Gebührenordnung für wissenschaftliche Bibliotheken 
vom 22. März 2016 (HmbGVBl. S. 144, 146, 186) wird wie folgt 
geändert:

1. Der Titel erhält folgende Fassung: „Gebührenordnung  
der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von 
Ossietzky“.

2. Der Einzige Paragraph erhält folgende Fassung: 

 „Einziger Paragraph

 Für die Benutzung und Inanspruchnahme von Leistungen 
der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von 
Ossietzky werden Benutzungsgebühren und Auslagen 
nach den Nummern 1 bis 2.2 der Anlage, für die Vornahme 
von Amtshandlungen Verwaltungsgebühren nach den 
Nummern 3 bis 10 der Anlage erhoben.“

3. Die Anlage wird wie folgt geändert:

3.1 In Nummer 1 wird das Wort „Bibliotheken“ durch das 
Wort „Bibliothek“ ersetzt.

3.2 Nummer 1.3 wird gestrichen.

§ 2

Änderung der Gebührenordnung für Amtshandlungen 
auf dem Gebiet des Hochschulwesens 

durch die zuständige Behörde

Die Gebührenordnung für Amtshandlungen auf dem 
Gebiet des Hochschulwesens durch die zuständige Behörde 
vom 7. Juni 2016 (HmbGVBl. S. 225) wird wie folgt geändert:

1. Im Titel werden die Wörter „durch die zuständige Behörde“ 
gestrichen.

2. § 1 erhält folgende Fassung:

 „§ 1 

 Geltungsbereich

 Für Amtshandlungen 

1. der für das Hochschulwesen zuständigen Behörde,

2. des Studierendenwerkes Hamburg im Rahmen seiner 
Aufgaben nach § 2 Absatz 3 des Studierendenwerks-
gesetzes vom 29. Juni 2005 (HmbGVBl. S. 250), zuletzt 
geändert am 8. Juli 2014 (HmbGVBl. S. 299, 326),

 werden Verwaltungsgebühren nach der Anlage erhoben.“

3. Es wird folgender § 3 angefügt:

 „§ 3

  Gebührenfreiheit

 Entscheidungen über die Gewährung von Förderungsleis-
tungen oder Ausbildungsbeihilfe auf Grund

1. der Richtlinien für die Förderung ausländischer Studie-
render an den Hamburger Hochschulen vom 17. August 
2011,

2. des Hamburgischen Gesetzes zur Förderung des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Nachwuchses vom 
7. November 1984 (HmbGVBl. S. 225), zuletzt geändert 
am 28. Oktober 2014 (HmbGVBl. S. 462),

 in der jeweils geltenden Fassung sind gebührenfrei.

4. In der Anlage wird folgende Nummer 4 angefügt:

 „4  Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung zur Befreiung 
von der Umsatzsteuer gemäß § 4 Nummer 21 des Um -
satzsteuergesetzes in der Fassung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 388), zuletzt geändert am 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3234, 3333)

    je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50,—

    bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.500,— “.

Artikel 3

Auf Grund der in den Präambeln der Artikel 1 und 2 
genannten Rechtsvorschriften wird ferner verordnet:

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 2017 in Kraft.

(2) Soweit eine Gebührenpflicht bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung bereits entstanden war, ist das bisherige Recht 
anzuwenden. Begründet diese wiederkehrende Gebühren-
schulden, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung entstehen 
oder fällig werden, ist das neue Recht anzuwenden.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 7. März 2017.
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Artikel 1

Gebührenordnung für das Hochschulwesen

Auf Grund der §§ 2, 5, 10, 12 und 15 des Gebührengesetzes 
vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 
17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 503, 523), wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Für Amtshandlungen

1. der für das Hochschulwesen zuständigen Behörde,

2. der Universität Hamburg einschließlich der Fakultät Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften,

3. der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg,

4. der HafenCity Universität Hamburg – Universität für Bau-
kunst und Metropolenentwicklung,

5. der Hochschule für bildende Künste Hamburg,

6. der Hochschule für Musik und Theater Hamburg,

7. der Technischen Universität Hamburg-Harburg und

8. des Studierendenwerkes Hamburg im Rahmen seiner Auf-
gaben nach § 2 Absatz 3 des Studierendenwerksgesetzes 
vom 29. Juni 2005 (HmbGVBl. S. 250), zuletzt geändert am 
8. Juli 2014 (HmbGVBl. S. 299, 326),

werden Verwaltungsgebühren nach den Anlagen 1 und 2 erho-
ben.

(2) Für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen als Gast-
hörerin oder Gasthörer an den Hamburger Hochschulen wer-
den Benutzungsgebühren nach der Anlage 2 erhoben.

§ 2

Besondere Auslagen

(1) Über die in § 5 Absatz 2 des Gebührengesetzes genann-
ten besonderen Auslagen hinaus sind auch zu erstatten die 
Kosten für

1. die Ersatzbeschaffung eines bei der Benutzerin oder beim 
Benutzer abhanden gekommenen Werkes, Gerätes oder 
sonstigen Gegenstandes,

2. die Reparatur oder die Ersatzbeschaffung eines von der 
Benutzerin oder vom Benutzer schuldhaft beschädigten 
Gerätes oder sonstigen Gegenstandes,

3. Studienmaterialien und sonstiges verbrauchtes Material, 
Exkursionen, Teilnehmerbewirtung und -unterbringung 
sowie andere bare Aufwendungen, die im Zusammenhang 
mit Veranstaltungen und Prüfungen nach der Anlage 2 ent-
stehen,

4. Material und andere bare Aufwendungen, die für schrift-
liche gutachtliche Auskünfte und schriftliche Gutachten 
notwendig sind.

(2) Die Kosten nach Absatz 1 Nummer 3 werden zu glei-
chen Teilen auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umge-
legt.

§ 3 

Gebührenfreiheit

(1) Entscheidungen über die Gewährung von Förderungs-
leistungen oder Ausbildungsbeihilfe auf Grund

1. der Richtlinien für die Graduiertenförderung ausländischer 
Studenten und die Zahlung von Druckkostenzuschüssen in 
der Fassung vom 26. Oktober 1979 (Amtl. Anz. S. 2049),

2. der Richtlinien für die Förderung ausländischer Studenten 
an den Hamburger Hochschulen vom 4. Juli 1979 (Amtl. 
Anz. S. 2051), 

3. der Richtlinien für die Förderung von Studenten aus Ent-
wicklungsländern zum Studium in den Fachrichtungen 
für Ingenieurwesen an der Fachhochschule Hamburg vom 
4. Juli 1979 (Amtl. Anz. S. 2052),

4. des Hamburgischen Gesetzes zur Förderung des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Nachwuchses vom 7. No -
vember 1984 (HmbGVBl. S. 225), zuletzt geändert am 
28. Oktober 2014 (HmbGVBl. S. 462),

in der jeweils geltenden Fassung sind gebührenfrei.

(2) Die Abnahme von Prüfungen an den in § 1 Absatz 1 
Nummern 2 bis 7 genannten Hochschulen ist mit Ausnahme 
der in der Anlage 2 genannten Prüfungen gebührenfrei.

§ 4 

Entstehung der Gebührenpflicht

Die Pflicht zur Zahlung der Benutzungsgebühren entsteht 
mit der Anmeldung.

§ 5 

Gebühren in besonderen Fällen

(1) Wird die Zulassung zu einer der in der Anlage 2 auf-
geführten Prüfungen versagt, so entfällt die Gebühr.

(2) Bei einem Rücktritt von der Prüfung ist die volle 
Gebühr zu entrichten. Ist der Prüfling wegen Krankheit oder 
anderer außergewöhnlicher Umstände zurückgetreten, so 
ermäßigt sich die Prüfungsgebühr auf ein Viertel. In diesem 
Falle wird bei einer erneuten Meldung zur Prüfung die ent-
richtete Gebühr angerechnet.

Verordnung 

zur Änderung von Gebührenordnungen 

aus dem Bereich der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
Vom 22. März 2016
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Für das Hochschulwesen zuständige Behörde, Universität 
Hamburg einschließlich der Fakultät Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften, Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg, HafenCity Universität Hamburg – Universität für 
Baukunst und Metropolenentwicklung (HCU), Hochschule 
für bildende Künste Hamburg, Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg, Technische Universität Hamburg-Har-
burg, Studierendenwerk Hamburg

  Gebühren-
Nummer Gebührentatbestand satz in Euro

  Verwaltungsgebühren 

1 Anfertigung und Beglaubigung einer 
Zweitschrift oder Ersatzurkunde: Gast-
hörerschein, Doktorbrief, Diplom, Mas-
terurkunde, Bachelorurkunde, Diploma 
Supplement, Transcript of Records, 
Magisterurkunde, Prüfungszeugnis, Prü-
fungsbescheinigung, Studienbuch, Zwi-
schenzeugnis, nicht in Verbindung mit 
einem Zeugnis ausgegebene Gesamtno-
tenbescheinigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 je 5,50
 bis 75,—
2 Ausstellen von Ausweisen und Beschei-

nigungen
2.1 Studentenausweis, Leseausweise, bis zu 

vier Immatrikulationsbescheinigungen 
für das laufende Semester oder den lau-
fenden Lehrgang im Zusammenhang mit 
den Belegen, bis zu zwei Bescheinigun-
gen zur Vorlage bei der Deutschen Bahn 
AG, die einmalige Ausstellung des 
Semestertickets und bei Dienststellen 
nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gebühren-

 frei
2.2 jede weitere Ausfertigung der unter 

Nummer 2.1 aufgeführten Ausweise und 
Bescheinigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 je  3,—
 bis 30,—
2.3 Neubeantragung des elektronischen Stu-

dentenausweises der HCU und in ande-
ren Fällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 je 6,—
 bis 250,—
3 Verspätet beantragte Einschreibung, 

Exmatrikel, Beurlaubung oder Umschrei-
bung, verspätete Rückmeldung oder ver-
spätetes Belegen von Vorlesungen, ver-
spätet gestellte Teilzeitanträge, Rücktritt 
vom Studienplatz nach Einschreibung

 je 27,50
 bis 150,— 

Anlage 1

4 Bearbeitung fehlerhafter oder unvoll-
ständiger Rückmeldungen und Ein-
schreibungen, sofern die festgestellten 
Mängel bis zum Ablauf der jeweiligen 
Frist behoben werden . . . . . . . . . . . . . . .

 je 3,—
 bis 20,—
 In anderen Fällen wird eine Gebühr nach 

Nummer 3 erhoben. 

5 Entscheidungen und Maßnahmen hin-
sichtlich der staatlichen Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Ausbil-
dungsabschlüssen auf dem Gebiet der 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik . . . . . .

 je 70,—
 bis 335,— 

6 Erfolglose Widerspruchsverfahren ein-
schließlich Widerspruchsverfahren in 
Zulassungs- und Prüfungsangelegenhei-
ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 je 25,—
 bis 450,—
 Bei Teilerfolg des Widerspruchs ist die 

Gebühr anteilig festzusetzen.

7 Anfertigung von Kopien aus dem Lese-
rückvergrößerungsgerät, je Seite . . . . . . 1,05 

8 Anfertigung von Fotokopien und Licht-
pausen

8.1 Fotokopien
8.1.1 in schwarz-weiß (DIN A 4) je Seite . . . . 0,50 
8.1.2 in Farbe
8.1.2.1 DIN A 4 je Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 
8.1.2.2 DIN A 3 je Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,55 
8.2 Lichtpausen
8.2.1 bis zu einem Format von 594 mm x 

841 mm (DIN A 1) je Seite. . . . . . . . . . . . 0,80 
8.2.2 bis zu einem Format von 841 mm x 

1189 mm (DIN A 0) je Seite. . . . . . . . . . . 1,55 

9 Die Gebühr nach Nummern 7 bis 8.2.2 
beträgt mindestens je Auftrag . . . . . . . . . 3,60 

10 Beglaubigung einer Fotokopie oder 
Abschrift, je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,— 

11 Prüfung zur Feststellung der Hochschul-
reife ausländischer Studierender sowie 
für deutsche Staatsangehörige mit aus-
ländischem Reifezeugnis . . . . . . . . . . . . . 146,— 

  Gebühren-
Nummer Gebührentatbestand satz in Euro
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Universität Hamburg einschließlich der Fakultät Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften, Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg, HafenCity Universität 
Hamburg – Universität für Baukunst und Metropolenentwick-
lung, Hochschule für bildende Künste Hamburg, Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg, Technische Universität 
Hamburg-Harburg

  Gebühren-
Nummer Gebührentatbestand satz in Euro

1 Benutzungsgebühren
1.1 Teilnahme an Lehrveranstaltungen als 

Gasthörerin oder Gasthörer, je Semester   124,— 
1.2 Teilnahme an Veranstaltungen als Gast-

hörerin oder Gasthörer von Schülerin-
nen oder Schülern, Soldatinnen oder Sol-
daten ohne Gehalt, sofern die Teilnahme 
nicht vom Berufsförderungsdienst der 
Bundeswehr gefördert wird, Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer am Bundes-
freiwilligendienst, Absolventinnen oder 
Absolventen eines Freiwilligen Sozialen 
Jahres, Arbeitslosen und deren Ehe- oder 
Lebenspartnerin bzw. Ehe- oder 
Lebenspartner ohne Einkommen, sofern 
die Teilnahme von Arbeitslosen nicht im 
Rahmen von Arbeitsförderungsmaßnah-
men erfolgt, sowie Sozialhilfeempfänge-
rinnen oder Sozialhilfeempfängern und 
(wirtschaftlich) Gleichgestellten. . . . . . .  die Hälfte

  der Gebüh-
ren nach 
Nummer 
1.1

2 Verwaltungsgebühren
2.1 Abnahme der Zwischenprüfung . . . . . . .
 je 50
 bis 125,—
2.2 Abnahme der Abschlussprüfung . . . . . .
 je 125,—
 bis 350,—
2.3 Abnahme der Einstufungsprüfung nach 

der Ordnung der Einstufungsprüfung für 
die Studiengänge an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg 
vom 26. April 1984 (Amtl. Anz. S. 1289)   314,—

2.4 Prüfungen nach den Nummern 2.1 bis 
2.3 von Studierenden einer Hamburger 

Anlage 2

Hochschule oder des Hamburger Kon-
servatoriums im Studiengang Diplom-
musiklehrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gebühren-

 frei

2.5 Abnahme von Teilprüfungen von Exma-
trikulierten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 je 50,—

 bis 842,—

2.6 Durchführung der Eignungsprüfung 
oder des Beratungsgesprächs für den 
besonderen Hochschulzugang für Berufs-
tätige nach § 38 des Hamburgischen 
Hochschulgesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,— 

Artikel 2

Gebührenordnung für wissenschaftliche Bibliotheken

Auf Grund der §§ 2, 5, 10 und 12 des Gebührengesetzes vom 
5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 17. De -
zember 2013 (HmbGVBl. S. 503, 523), wird verordnet:

Einziger Paragraph

Für die Benutzung und Inanspruchnahme von Leistungen

1. der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von 
Ossietzky 

sowie der Bibliotheken der

2. Universität Hamburg (einschließlich Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf),

3. Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg,

4. HafenCity Universität Hamburg – Universität für Baukunst 
und Metropolenentwicklung,

5. Hochschule für bildende Künste Hamburg,

6. Hochschule für Musik und Theater Hamburg und

7. Technischen Universität Hamburg-Harburg

werden Benutzungsgebühren und Auslagen nach den Num-
mern 1 bis 2.2 der Anlage, für die Vornahme von Amtshand-
lungen Verwaltungsgebühren nach den Nummern 3 bis 10 der 
Anlage erhoben.

  Gebühren-
Nummer Gebührentatbestand satz in Euro
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1 Benutzung der Bibliotheken
1.1 Erteilung eines Bibliotheksausweises 
1.1.1 für Studierende staatlicher Hochschulen 

auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland, für wissenschaftliches Per-
sonal der Hamburger Hochschulen, der 
Helmut-Schmidt-Universität – Universi-
tät der Bundeswehr Hamburg oder der 
Evangelischen Hochschule für Soziale 
Arbeit & Diakonie sowie für Schülerin-
nen und Schüler allgemeinbildender 
Schulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gebühren-

 frei
1.1.2 für nicht in Nummer 1.1.1 genannte Per-

sonen für die Dauer  
1.1.2.1 von zwölf Monaten (Jahresausweis) . . . .  20,— 
1.1.2.2 von sechs Monaten (Halbjahresausweis)  13,— 
1.1.2.3 eines Monats (Monatsausweis) . . . . . . . . 5,— 
1.1.3 für juristische Personen für die Dauer 

von zwölf Monaten (Jahresausweis) . . . .  80,— 
 Es werden nur Jahresausweise erteilt.
1.1.4 für Auszubildende, Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer am Bundesfreiwilligen-
dienst oder am Freiwilligen Sozialen Jahr 
sowie Bezieherinnen und Bezieher von 
Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe für die 
Dauer von zwölf Monaten (Jahresaus-
weis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,— 

 Es werden nur Jahresausweise erteilt.
1.1.5 für natürliche Personen ohne Wohnsitz 

in Deutschland zur Lesesaalnutzung für 
die Dauer eines Monats (Monatsausweis)  5,— 

1.1.6 Zweitausfertigung eines Bibliotheksaus-
weises (gilt für alle Nutzergruppen) . . . . 10,— 

1.1.7 Nutzung von Internet-Einzelplatzrech-
nern ohne Bibliotheksausweis für 1,5 
Stunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

1.2 Rückgabeaufforderung beim Überschrei-
ten der Leihfrist je Leihschein oder Sig-
natur (Säumnisgebühr)

1.2.1 ab dem ersten Tag für eine Woche . . . . . 1,— 
1.2.2 ab der zweiten Woche zusätzlich . . . . . . 2,— 
1.2.3 ab der dritten Woche zusätzlich . . . . . . . 5,— 
1.2.4 ab der fünften Woche zusätzlich. . . . . . . 10,— 
1.3 Vormerkung eines Werkes . . . . . . . . . . . 0,80
2 Bestellung von Werken oder Kopien im 

Auswärtigen Leihverkehr, je Bestell-
schein oder je elektronischer Bestellung 
unabhängig vom Liefererfolg 

2.1 innerdeutscher Leihverkehr . . . . . . . . . . 1,50 
2.2 innerdeutscher Leihverkehr . . . . . . . . . . 3,20 
 Zusätzliche Gebühren, die durch die 

Forderungen der Lieferbibliotheken in 
unterschiedlicher Höhe entstehen, sind 
als besondere Auslagen zu erstatten. Auf 
Veranlassung der Nutzerin oder des Nut-
zers entstehende Mehrkosten (zum Bei-
spiel Eilgutkosten) sind von der Nutzerin 
oder vom Nutzer zu erstatten. 

3 Verwaltungsaufwand
3.1 für die Räumung von außerhalb der ver-

einbarten Belegzeit genutzten Gardero-

benschränken, je Garderobenschrank/-
fach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,— 

3.2 bei Verlust von bei der Nutzerin oder 
beim Nutzer abhanden gekommenen 
Garderoben-, Bücherwagen-, oder Ar -
beitskabinenschlüsseln oder -schließkar-
ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,— 

4 Verwaltungsaufwand bei Verlust
4.1 von bei der Nutzerin oder beim Nutzer 

abhanden gekommenen Werken je 
Medieneinheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,— 

4.2 eines EDV-lesbaren Datenträgers des 
Auswärtigen Leihverkehrs . . . . . . . . . . . 5,— 

5 Bearbeitung elektronischer Dissertatio-
nen

5.1 Standard-Bearbeitungspauschale je Dis-
sertation im PDF-Format mit bis zu 10 
MB Datenvolumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,— 

5.2 je weitere 10 MB Datenvolumen. . . . . . . 22,— 
5.3 Besondere Arbeiten (zum Beispiel 

Umformatierung aus anderen Formaten 
in PDF, Bearbeitung von Grafiken) je 
angefangene halbe Stunde . . . . . . . . . . . . 23,— 

6 Fotografische Arbeiten
6.1 Anfertigung von Negativen in schwarz-

weiß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,— 
7 Reproduktionen 
7.1 Mikrofiche pro Aufnahme. . . . . . . . . . . . 0,30 
7.2 Mikrofilm pro Werk. . . . . . . . . . . . . . . . . 80,— 
7.2.1 24 mm x 36 mm je Stück (Aufnahme). . . 40,— 
7.2.2 90 mm x 120 mm je Stück (Aufnahme). . 13,— 
7.3 Duplikate 
7.3.1 je Mikrofiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,— 
7.3.2 je Mikrofilm (komplett). . . . . . . . . . . . . . 40,— 
7.4 Reproduktionen farbig je Stück (Auf-

nahme)
7.4.1 24 mm x 36 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,— 
7.4.2 90 mm x 120 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,— 
7.5 Anfertigung von Vergrößerungen in 

schwarz-weiß auf Fotopapier je Stück
7.5.1 9 cm x 12 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20 
7.5.2 13 cm x 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,— 
7.5.3 18 cm x 24 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,— 
7.5.4 24 cm x 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,— 
7.6 Anfertigung von Umkehraufnahmen 

(Dia) farbig je Stück
7.6.1 24 mm x 36 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,— 
7.6.2 90 mm x 120 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,— 
7.6.3 Bei einer Abnahme von mindestens zehn 

Umkehraufnahmen desselben Objekts 
wird eine Gebührenermäßigung von 40 
vom Hundert (v. H.), von mindestens 
fünf Aufnahmen von 20 v. H. und von 
mindestens drei Aufnahmen von 10 v. H. 
gewährt. Dies betrifft Umkehraufnah-
men nach Nummer 7.6. 

7.7 Anfertigung von Digitalprints je Seite  
7.7.1 einfacher Ausdruck
7.7.1.1 schwarz-weiß (DIN A 4) . . . . . . . . . . . . . 0,25 
7.7.1.2 schwarz-weiß (DIN A 3) . . . . . . . . . . . . . 0,50 
7.7.1.3 farbig (DIN A 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,— 
7.7.1.4 farbig (DIN A 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,— 
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7.7.1.5 auf Folie (DIN A 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
7.7.2 hochwertiger Qualitätsdruck
7.7.2.1 schwarz-weiß oder farbig (DIN A 5) . . . 2,50 
7.7.2.2 schwarz-weiß oder farbig (DIN A 4) . . . 5,— 
7.7.2.3 schwarz-weiß oder farbig (DIN A 3) . . . 10,— 
7.7.2.4 schwarz-weiß oder farbig (DIN A 2) . . . 20,— 
7.7.2.5 schwarz-weiß oder farbig (DIN A 1) . . . 40,— 
7.8 Scandienstleistungen
7.8.1 Einfacher Buchscan bis DIN A 2, je Auf-

nahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
7.8.2 High-End-Scans (für Druckvorstufe)
7.8.2.1 Vorlage bis DIN A 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 
7.8.2.2 Vorlage über DIN A 3 . . . . . . . . . . . . . . . 15,— 
7.8.2.3 Ausschnittsaufnahme. . . . . . . . . . . . . . . . 25,— 
7.8.3 Scandateien je Medium
7.8.3.1 auf CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,— 
7.8.3.2 auf DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,— 
7.9 Anfertigung von Fotokopien je Stück
7.9.1 DIN A 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
7.9.2 DIN A 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,— 
7.10 Direktkopien (Film/positiv), je Stück . . 1,— 
7.11 Reproduktion von Mikroformen je Seite 

als Dienstleistung (Scan oder Ausdruck)  1,— 
7.11.1 DIN A 4 Ausdruck in Selbstbedienung . 0,25 
7.11.2 DIN A 3 Ausdruck in Selbstbedienung . 0,50 
7.12 Ausdrucken von Internetseiten (DIN 

A 4), je Stück schwarz-weiß. . . . . . . . . . . 0,10 
8 Neben den Gebühren nach den Num-

mern 7.2 bis 7.8.3.2 werden die Gebühren 
nach Nummer 2 erhoben, wenn die 
Werke vor Ausführung der Arbeiten im 
Wege des Leihverkehrs von anderen 
Bi bliotheken bezogen werden müssen.

9 Bildbearbeitung, Sonderwünsche je Vier-
telstunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,— 

10 Einmaliger Abdruck oder anderweitige 
Verwendung von Reproduktionen oder 

Aufnahmen für gewerbliche Zwecke 
durch Dritte je nach Art und Auflage des 
Druckerzeugnisses oder des Verwen-
dungszweckes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,—

 bis 1.250,—

Artikel 3

Aufhebung von Gebührenordnungen 

Auf Grund der §§ 2, 5, 10, 12, 15 und 17 des Gebührengeset-
zes vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 
17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 503, 523), wird verordnet:

(1) Die Gebührenordnung für das Chemische Untersu-
chungsamt der Universität Hamburg vom 6. Dezember 1994 
(HmbGVBl. S. 417) in der geltenden Fassung wird aufgeho-
ben.

(2) Die Gebührenordnung für das Hochschulwesen vom 
6. Dezember 1994 (HmbGVBl. S. 421) in der geltenden Fas-
sung wird aufgehoben.

(3) Die Gebührenordnung für wissenschaftliche Bibliothe-
ken vom 6. Dezember 1994 (HmbGVBl. S. 426) in der gelten-
den Fassung wird aufgehoben.

Artikel 4

Schlussbestimmungen

Auf Grund der in den Präambeln der Artikel 1 bis 3 
genannten Rechtsvorschriften wird ferner verordnet:

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 2016 in Kraft.

(2) Soweit eine Gebührenpflicht bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung bereits entstanden war, ist das bisherige Recht 
anzuwenden. Begründet diese wiederkehrende Gebühren-
schulden, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung entstehen 
oder fällig werden, ist das neue Recht anzuwenden.

Herausgegeben von der Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg.
Druck, Verlag und Ausgabestelle Lütcke & Wulff, Rondenbarg 8, 22525 Hamburg, — Telefon: 23 51 29-0 — Telefax: 23 51 29 77.
Bestellungen nimmt der Verlag entgegen. Bezugspreis für Teil I und II zusammen jährlich 75,– Euro. Einzelstücke je angefangene

vier Seiten 0,26 Euro (Preise einschließlich 7 % Mehrwertsteuer).

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 22. März 2016
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